
 

Verbindliche Anmeldung zur GTS Nachmittagsbetreuung 

im Schuljahr __________ 

Vorname, Nachname des Kindes: 

 

Klasse: 

Name/n des/r 
Erziehungs-
berechtigten 

Mutter: Vater: 

Anschrift PLZ:                      Ort: 

Straße: 

Telefon 
Mutter:    

Vater:               

 Kontaktdaten in Notfällen: 

 

 

Gemäß § 12a SchUG ist diese Anmeldung für das Schuljahr verbindlich. 
Eine Abmeldung kann nur spätestens 3 Wochen vor Semesterende 
erfolgen. 

Das Betreuungsangebot besteht Montag bis Donnerstag bis 17.00 und  
Freitag bis 16.00.  
Die Abholung darf FRÜHESTENS nach Beendigung der Lernstunde 
erfolgen. 

An schulfreien Tagen wird von 7.00 – 17.00 eine Freizeitbetreuung 
angeboten.  
An gesetzlichen Feiertagen und in den Weihnachtsferien findet KEINE 
Betreuung statt. 



Die Höhe des monatlichen Entgelts ist in der Tarifordnung geregelt (siehe 
Aushang Schule/GTS). Das entsprechende Erhebungsblatt ist jährlich 
innerhalb der ersten zwei Schulwochen beim Stadtamt abzugeben. 

 

Mein Kind soll an folgenden Nachmittagen die GTS besuchen: 

o Montag 

o Dienstag 

o Mittwoch 

o Donnerstag 

o Freitag 

An diesen Tagen nimmt mein Kind am gemeinsamen Mittagessen teil. 

Mein Kind  
o darf KEIN Schweinefleisch essen 

o isst vegetarisch 

 

Die GTS beginnt verbindlich am Mittwoch in der 1. Schulwoche. Ein 
Besuch ab Montag ist möglich. 

Eine Änderung der Tage ist nach Erhalt des Stundenplans bis spätestens 
30.9. möglich. 

 

 

Marchtrenk, am  

 

Unterschrift: 


